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Bekanntmachung, die jüngsten Ueberschwemmungen betreffend.

Königl. Staatsministerium des Innern.

Seine Majestät der König haben von der umfassenden, aufopfernden und
ersprießlichen Thätigkeit, welche Staats= und Gemeindebehörden, Hilfskomité's, Korporationen
und Vereine, die Presse sowie Privatpersonen aus Anlaß der jüngsten verheerenden Ueber-
schwemmungen in der hochherzigsten Weise entfaltet haben, mit großer Befriedigung Kennt-
niß zu nehmen und Allerhöchst anzuordnen geruht, daß den Betheiligten hiefür die
Allerhöchste besondere Zufriedeunheit und der Königliche Dank öffentlich
zum Ausdrucke gebracht werde.

München, den 7. Mai 1883.

Auf Zeiner Königlichen Majestät Allerhöchsten Befehl.

Frhr. v. Feilitzsch.
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